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Amtlicher Teil.
Bekanntmachung

zur Ergänzung der Bekanntmachung über die Festsetzung der
Grundpreise für Butter und die Preisstellung für den Weiter-
verkoaf vom 24 . Oktober 1915 (ReichS - G - fetzbl . S . 705 ) .
Vom 29 . Oktober 1915.

Auf Grund des § 4 der Verordnung deS BundeSralS über
kRegelung der vutterpreise vom 22 . Oktober 1915 (R - ichs -Gesetzbl.
■689 ) wird zur Ergänzung der Bekanntmachung über die Fest¬
ung der Grundpreise für Butter und die Preisstellung für de«
titcrverkouf vom 24 . Oktober 1915 ( R - ichS-Gefetzbl . S . 705)
gendeS bestimmt:

I.

Abschnitt H der Bekanntmachung über die Festsetzung der
Andpreise für Butter und die Preisstcllnng für den Weiterverkauf

24 . Oktober 1915 erhält folgenden Zusatz:

»Liefert der Großhändler dem Kleinhändler die Butter
in kleine » Packungen , in denen ste unmittelbar an den Ver¬
braucher abgegeben werden kann ( insbesondere in Halbpfund-
Paketen ) , so darf der Zuschlag sör den Großhandel um 3 Mk.
erhöht werden ; um den gleichen Betrag vermindert stch der
zulässige Zuschlag für den Kleinhandel .*

II
Diese Bestimmtrng tritt mit dem 1 . November iu Kraft.
Berlin , den 26 . Oktober 1915.

Der Stellvertreter de« Rrichskanzler « : Delbrück.

Amtlich.
>er Front
:nläm#

d gewor-
zt. West-
rRudrnk,
den die
Urbek

ront des
verfolgt-
eitung.

88 . Dienstag , den 2 . November ISIS. 31 . Jahrgang

Bekanntmachung.
* die Festsetzung der Höchstpreise für Ka . toffeln und di - Preis-

stellung für den Weiterverkauf . Vom 28 . Oktober 1915.

Auf Grund der § § 1 und 2 der Bekanntmachung über
Regelung der Kartoffelpreise vom 28 . Oktober 1915 wird

rndeS bestimmt:
I

Der Höchstpreis für Kartoffeln beim Verkaufe durch den Kar.
iklerzeuger im Großhandel beträgt für die Tonne

» den preußischen Provinzen Ostpreußen . Posen , Schlesien , Pom¬
mern , Brandenburg , in den Großhcrzoglümmern Mecklenburg-
Schwerin. Meckleoburg-Strelitz. 55 SJlt.

"den preußischen Provinzen Sachsen , im Kreise Herr«
schaft Schmalkalden , im Königreich Sachse », im Groß-
herzogtume Sachsen ohne die Enklave Ostheim Rhön,
m, Kreise Blankenburg , im Amte Calvörde , in den
Goßherzoglümern Sachftn -Meiuiugkn , Sachfen -Alten-
burg . Sachsen . Coburg und Gotha ohne die Enklave
«ml Königsberg i. Fr ., Anhalt , in den Fürstentümern
Echwarzburg -SonderShausen . Schwarzburg -Rudolstadt.
Reuß ä . L -, Reuß j L . . . 57 Mk.

"er , preußisch . Provinzen SchleSwig -Holsteio . Hannover,
Westfale » ohne den Regierungsbezirk ArnSberg und
den Kreis Recklioghauseo . im Kreise Grafschaft Schaum-
bürg , im Großherzogtum Oldenburg ohne daS Fürsten¬
tum Biikenselo , im Herzogtum Braunschwkig ohne den
KreiS Blankenburg und da « Amt Calvörde , in den
Fülfteulümeru Echauwburg -Lippe , Lippe , i» Lübeck,
Bremen und Hamburg. 59  Wx,

übrigen Teilen deS Deutschen Reich » ] ! 61 Mft

II.

Der KleinhandclShöchstpreiS darf den Erzeugerhöchstpreis deS-
j - uigen Pre '.SgcbietS , in welches die Kartoffeln zum Verbrauche ge.
schafft werden , um nicht mehr als insgesamt 1 Mark 30 Pfg . für
50 Kilogramm übersteigen.

III.
Diese Bestimmung tritt mit dem Tage der Verkündigung in

Kraft.
Krrlt « , den 28 . Oktober 1915.

Der Stellvertreter de» R -iH «ka » rler « . Delbrück .

Bekanntmachung k« r Einschränkung de « Fleisch - nnv
Fettverdauch *.

Vom 28 . Oktober 1915.

_ Der Buudesrat hat auf Grund de ? 8  3 des Gesetze » über die
Ermachlraung deö Bundesrats zu Wirtschaft ichen Maßnahmen usw.
vom 4 . August 1914 ( Reichs -Gefttzbl . S . 327 ) folgende Verord-
uuna erlaffen:

8 1
Dienstags und Freitags dürfen Fleisch . Fleischwaren und

Speisen , die ganz oder teilweise aus Fleisch bestehen . nicht gewerbS-
mäßig an Verbraucher verabfolgt werden . Dies gilt nicht für die
Lieferung unmittelbar an die Heeresverwaltungen und an die Ma-
rineverwaltung.

8 2
In Gastwirtschaften , Schank - und Speisewirtschaften sowie in

Vereins - und ErfrtschungSräumen dürfe»
1 . Montags und Donnerstags Fleisch . Wild . Geflügel . Fisch

und son tige Speisen , die mit Fett oder Speck gebraten,
gebacken ober geschmort sind , sowie zerlaffencs Fett und

2. Sonnabends Schweinefleisch
nicht verabfolgt werden.

Gestattet bleibt die Verabfolgung de» nach Nr . 1 oder 2 ver-
botenen Fleisches als Ausschnitt auf Brot.

8 3
Als Fleisch im Sinne dieser Verordnung gilt Rind - , Kalb -,

Schaf - Schweinefleisch sowie Fleisch von Geflügel und Wild aller
Art . Als Fleischwaren gelten Fleischkonserven , Würste aller Art
und Sp . ck Als Fett gilt Butter und Butterschmalz . Oel , Kunst-
speiscfelte aller Art . Rinder -, Schaf - und Schweinefett-

_ . ^ .84
Die Beamten der Polizei und die von der Polizei beauftragten

Sachverständigen sind befugt , in die Geschäftsräume der dieser
Verordnung unterliegenden Personen , insbesondere in die Räume,
in denen Fleisch . Fleischwareo und Fett gelagert , zubereitet , feil-
aehaltcn oder verabreicht werden , jederzeit einzutreten , daselbst Be-
fichtigungen vorzunehmen , Geschäftsaufzeichnungen einzusehen , auch
nach ihrer Auswahl Proben zum Zwecke der Untersuchung gegen
Empfangsbestätigung zu entnehmen.

Dle Unternehmer sowie die von ihnen bestellten AuisichtSper-
sonen sind verpflichtet , den Beamten der Polizei und den Sachver¬
ständigen Auskunft über das Verfahren bei Herst ' llung ihrer Er-
zeuanisse , über die zur Verarbeitung gelangenden Stoffe und deren
Herkunft sowie über Art und Umfang dek Absatzes zu erteilen.

8 5
Die Sachverständigen sind , vorbehaltlich der dienstlichen Be-

richterstattung und der Anzeige von Gesetzwidrigkeiten , verpflichtet,
über die Einrichtungen und GeschästSverhältniffe . welche durch die
Aufsicht zur Kenntnis kommen , Verschwiegenheit zu beobachten und
sich der Mitteilung und Verwertung der Geschäft » , und Betriebs-
gehelmniffe zu enthalten . Sie sind hierauf zu vereidigen.



Die Unternehmer haben einen Abdruck dieser Verordnung in
ihren Verkaufs - und BetriebSräumeu auszuhängen.

8 7
Mit Geldstrafe bis zu einlausendfünfhundert Mark oder mit

Gefängnis bis zu drei Monaten wird bestraft:
1. wer den Vorschriften de? § 1 oder deS § 2 zuwiderhandelt.
2 . wer den Vorschriften deS § 5 zuwider Verschwiegenheiten nicht

beobachtet oder der Mitteilung von Geschäfts » und Betriebs»
geheimnisien sich nicht enthält;

3. wer den im § 6 vorgeschriebenen AuShang unterläßt;
4 . wer den nach § 10 erlassenen AusführungSvorschriftea zu-

widerbandelt.
I » dem Falle der Nr . 2 tritt die Verfolgung nur auf An.

trag deS Unternehmers ein.
8 8

Die zuständige Behörde kann Gastwirtschaften , Schank - und
Speisewirtschaftrn , Vereins - und ErfrifchungSräume schließen, deren
Unternehmer oder Betriebsleiter sich in Befolgung der Pflichten un>
zuverläßig zeigen , die ihnen durch diese Verordnung oder die dazu
erlassenen AuSführungSbestimmungen auserlegt sind. DaS gleiche
gilt für sonstige Geschäfte , in denen Fleisch , Fleischwaren und Svetseo.
die ganz oder teilweise aus Fleisch bestehe» , feilgehalten werden.

Gegen die Verfügung ist Beschwerde zulässig . lieber die Be-
schwerde entscheidet die höhere VerwalturigSbehörde endgültig . Die
Beschwerde bewirkt keinen Ausschub.

8 9
Die Vorschriften dieser Verordnung finden auch auf Verbraucher-

veieiniguogen Anwendung.
§ 10

Die LandeSzentralbehörden erlassen die Bestimmungen zur
Ausführung dieser Verordnung . Sie bestimmen , wer _alö zustän¬
dige Behörde und als Höhere Verwaltungsbehörde im Sinne dieser
Verordnung onzusehrn ist.

Die LandeSzentrolbehördeo oder die von ihnen bezeichneteu
Behörden sind befugt , an Stelle der in den §8  1 und 2 bezeich-
ueten Tage andere zu bestimmen sowie Ausnahmen von den Vor«
schristcn io den §8  1 bis 3 zu gestatten.

8 11
Diese Verordnung tritt mit dem 1 . Nov . in Kraft . Der

Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt de? Außerkrafttretens.
Kerlin W. 9, den 28 . Oktober 1915.

Der Stellvertreter des Reichskanxlrr » .
Delbrück.

Nr . M . 5395/9 . 15. K. R . A.
Bekanntmachung

betreffend Keschlasnahme n»d NaÄnrrld « « g ve -n Kupfer
irr Fertigfabrikate » .

Auf Ersuchen des Kriegsministeriums wird nachstehende
Verordnung aus Grund des Gesetzes über den Belagerungszustand
vom 4 . Juni 1851 , des Bayerischen Gesetzes über den Kriegs¬
zustand vom 5. November 1912 in Verbindung mit der Aller¬
höchsten Verordnung vom 31 . Juli 1914 , der Bekanntmachung
über Dorratserhebungen vom 2 . Februar 1915 *) und der Er¬
weiterung der Bekanntmachung , über Borratserhebungen vom 3.
September 1915 und der Bekanntmachung über die Sicherstellung
von Kriegsbedarf vom 24 . Juni 1915 **) hiermit zur allgemeinen
Kenntnis gebracht. 8 1.

Inkrafttreten der Verordnung.
Die Verordnung tritt mit ihrer Bekanntmachung am 2.

November 1915 in Kraft. 8 2.
Uou der Verordnung betroffen » Gegenstände.

Von den auf Grund der Verfügung M . 1/7 . 15 . K R . A.
meldepflichtigen Gegenstände aus Kupfer werden folgende be¬
schlagnahmt ***) :

1. alle verlegten Freileitungen in Starkstromanlagen einschl.
Fahrleitungen elektrischer Bahnen und freiliegender
Schienenverbinder,

*) Wer vorsätzlich die Auskunft , zu der er auf Grund dieser Ver¬
ordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt oder wissentlich
unrichtige oder unvollständige Angaben macht , wird mit G -fängnis bis zu
sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark bestraft, , auch
können Vorräte , die verschwiegen sind , im Urteil für dem Staate verfallen
erklärt werden Wer fahrlässig die Auskunft , zu der er auf Grund dieser
Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt oder unrichtige
oder unvollständige Angaben macht , wird mit Geldstrafe bis zu dreitausend
Mark oder iw Unvermögensfatle mit Gefängnis bis zu 6 Monaten bestraft.

*") Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bis zu
zehntausend Mark wiro , sofern nicht nach allgemeinen Strafgesetzen höhere
Strafen verwirkt sind, bestraft:

1. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beileiteschafft , beschädigt
oder zerstört , verwendet , verkauft oder kauft oder ein anderes Beräußer-
ungs - oder Erwerbsgeschäft über ihn adschließt;

2. wer der Verpflichtung , die beschlagnahmten Gegenstände zu verwahren
und pfleglich zu behandeln , zuwidcrhandelt;

3. wer den erlassenen Ausführungsbestimmungen zuwiderhandelt.
***) Gegenstände , die kein Kupfer , sondern nur Messing und andere

nrupferlegierungeu enthalten , werden von der Verordnung nicht betroffen.

3.
4.

satz

Kabel und Leitungen in Starkstromanlagen eins
Sammelschienen und Anschlußleitungen von Schaltanla ^ In
a) oberirdisch verlegt , von mehr als 50 qmm Quersch , Oktobi

des einzelnen Leiters , «derun«
b) unterirdisch verlegt , von mehr als 95 qmm Qu 1. Im

schnitt des einzelnen Leiters , (8  1
alle kupfernen Feuerbuchsen , zügl
alle ganz oder teilweise aus Kupfer bestehenden Des gestr
lations -, Extraktionsapparate und Kühlvorrichtungen , 2. Im

5 . alle ganz oder teilweise aus Kupfer bestehenden Br erset
kessel,

6. kupferne Röhren von und über 10  mm äußeren Dur
messer , soweit sie nicht schon nach der Verfügung
1/4 . 15 . K . R . A . beschlagnahmt sind,

7 . alle Wasch - und Zentrifugentrommeln aus Kupfer.
8 3 . 3. Die

N »n der Verordnung betroffene Personen « sw . 1. In \
Von der Verordnung werden betroffen : nach

a) alle Personen , Kommunen , öffentlich -rechtlichen Körs
schäften und Verbände , welche Gegenstände der im s Dief
aufgeführten Art in Gewahrsam haben , oder für welaft
sich die Gegenstände unter Zollaufsicht befinden , <5*^

b) alle Empfänger solcher Gegenstände nach Empfang derselb
falls die Gegenstände sich am Tage der Beschlagnahme
dem Versand befinden und nicht bei einer der unter a
zeichneten Personen usw . in Gewahrsam oder unter Z gju r
aufsicht gehalten werden . ^ ngszu

Keschtagnaqme . ne  ^
Die von der Verfügung betroffenen Gegenstände (82 ) s «j«

beschlagnahmt . let{|tg t
Die Beschlagnahme hat folgende Wirkung : ^

a) Alle rechtsgeschäftlichen Verfügungen , also auch Verkä ? **
selbst wenn sie der Ausführung von Kriegslieferun ^
dienen sollen , sind verboten und nichtig . Den recht - ^ den
schäftlichen Verfügungen stehen Verfügungen gleich , die j,r jarte
Wege der Zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehung ^ e-n{
snlgen . tuna de

Zulässig rst der Verkauf ausschließlich an die Met "st ^
Mobilmachungsstelle . Es wird anheimgestellt , Angebote . „ i
deren Adresse , Berlin W 9, Potsdamer Straße 10/11 ,1
zureichen . Zulässig sind ferner rechtsgeschäftliche De : ^ ^ ,
ungen , die auf Anordnung oder Zustimmung der Met 9
Mobilmachungsstelle erfolgen.

b) Jede Verwendung der beschlagnahmten Gegenstände , bi , j.
welche das darin enthaltene Kupfer der Beschlagnahme tg4 eß e
zogen wird , ist verboten . tlesdier

e) Die von dieser Verordnung betroffenen Personen usw . n| e^ on
verpflichtet , der Metall -Mobilmachungsstelle und deren
auftragten über die beschlagnahmten Gegenstände jede
wünschte Auskunft zu erteilen und ihnen den Zutritt : ^ 4.
den Betriebsräumen zu gestatten . ° ’

Die Borschrift des 8 5 der Bekanntmachung M . 1/7 . ^ ^r
K. R . A vom 20 . Juli 1915 wird bezüglich , der in 8*1 23**  ber 1 un 8

liegenden Verordnung bezeichneteu Gegenstände aufgehoben . and

Nachmeld « « - . tspolize
Alle Personen usw , welche die durch die Verfügung ®e; n?fl

1/7 . 15 . K . R . A ., betr . „Bestandsmeldung und Verwertung
Kupfer in Fertigfabrikaten vorgeschriebene Meldung versa ^ rtuS
haben sollten , in welcher auch die durch § 2 der vorliegen
Verordnung beschlagnahmten Gegenstände zu melden irai
haben bis spätestens 30 . November 1915 nachträglich Meld öen  0 11
an die Metall -Mobillmachungstelle der Kriegs - Rohstoff -Abteil
des Königlich Preußischen Kriegsministeriums in Berlin W f
Potsdamer Straße 10/11 , zu erstatten Für alle Nachmeldun Schaft
ist der Bestand zur Zeit des Inkrafttretens der vorliegen er  9 eUl
Verordnung maßgebend . Der Meldeschein für Kupfer in Fei ~ tc
fabrifatert ist durch die Metall -Mobilmachungstelle erhältlich ? 1
ist bis zum obengenannten Zeitpunkte ordnungsmäßig ausges
an die Metall -Mob ilmachungsstelle , Berlin W 9, Potsdai f/. fn f.
Straße 10 / 11 , einzusenden . Itxmatti

8 6. 8en ’.
Die Metall -Mobilmachungsstelle des Königlich Preußisl ~. ^ eT

Kriegsministeriums hat das Recht , die Beschlagnahme auch
solche ganz oder teilweise aus Kupfer bestehenden Fertigfabri ^ i9 er*
auszudehnen , die nicht im § 2 aufgeführt sind . Lgnor

Frnukfurt n. M .. Den2. November 1915. j Den'
XVIII. Armerkorp ». Stellv . Ge« ernlk «mmav )zjijhx̂ ^

Bekannmachung / zum?
über die Abänderung der Bekanntmachung über die KartoffelMerkunft

sorgung vom 9 . Okt . 1915 . Vom 28 . Okt . 1915 . Wehende
Der Bundesrat hat auf Grund des 8 3 des Gesetzes

die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnah »ähren,
usw . vom 4 . August 1914 (Reichs - Gesetzbl. S . 327 ) folg>
Verordnung erlassen:

'gende
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Artikel I.
In der Bekanntmachung über die Kartoffelversorgung vom

Oktober 1915 (Reichs -Gesetzbl . S . 647 ) werden folgende
nderungeu vorgenommen:

Im § 6 Satz 2 werden die Worte „zu den Grundpreisen
(§ 10) bei Lieferungen nach dem 31 . Dezember 1915 zu¬
züglich einer Vergütung für Verwahrung ( Z 8 Abs . 2) "
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gestrichen.
2. Im § 7 Abs . 1 Zeile 2

ersetzt durch „1 Hektar " ,
satz einzufügen:

werden die Worte „ 10 Hektar"
Hinter Abs . 1 ist folgender Ab-

I

4.

»Auf die hiernach zur Verfügung zu haltenden Mengen
sind diejenigen Kartoffeln anzurechnen , die der Landwirt
nachweislich nach dem 10 . Oktober 1915 als Speise¬
kartoffeln verkauft hat ."

Die 88 8, 10, 11, 12 , 13 , 16 werden gestrichen.
In 8 0 sind die Worte , „dem Kartoffelerzeuger „auf die
nach § 7 zur Verfügung zu haltenden " zu streichen.

Artikel ll.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in

Kerti » . den 28. Oktober 1915.
Der Stellvertreter ve « Reichskanzler «. Delbrück

Befehl.
Auf Grund der §§ 4 und 9 des Gesetzes über den Bela-

mngszustand vom 4. Juni 1851 (Gesetzsamml . S . 451 ) ver-
>ne ich für den Bezirk des 18 . Armeekorps folgendes:

8 i-
Allen russischen Arbeitern männlichen und weiblichen Ge¬

fechts ist es bis auf weiteres auch künftighin verboten , rechts-
N drig das Inland zu verlassen . Nicht betroffen werden von
~z' " sem Verbot lediglich diejenigen durch Arbeitsverträge gebun-

weiblichen und im Alter von unter 17 oder über 45 Jahre
, >enden männlichen Arbeiter , welche im Besitze einer direkten

hrkarte nach einer Eisenbahnstation eines neutralen Landes
Die eines von der gesandtschaftlichen oder konsularischen Ver-
tung des neutralen Staates visierten Passes sind und den für

™Ueberschreitung der Reichsgrenze bestehenden Vorschriften ge-
zen. Inr A « » reise ist in allen Fälle » die vorherige

^ nhoiu » , der Genehmigung des Generalkommandos
^Forderlich.

8 2.
. . Sämtliche russische Arbeiter und Arbeiterinnen dürfen die
°c ' enzen des Ortsbezirks ( Gemeinde - und Gutsbezirk ) ihrer Ar-
aome >tsstelle , soweit nicht der Besuch des sonn - und festtäglichen

tlesdienstes in der der Arbeitsstelle nüchstgelegenen Kirche ihrer
nfession in Frage kommt , nnr auf Grund de « vorher
»knhotrnde « Gtuvrrfiäudvisse « de « Generalkommandos
> nicht anders als mit schriftlicher Genehmigung der Orts-

)Utrrtt i„ ibebörde überschreiten.izeibehörde überschreiten.
Der Uebergang in eine neue Arbeitsstelle ist nur unter Be-

tung der für die Umschreibung der Arbeiter -Legitimationskarte
tenden Vorschriften zulässig und , wenn die Arbeitsstelle in
>em anderen Ortsbezirk (Gemeinde - und Gutsbezirk ) desselben
tspolizeibezirks liegt , an die Genehmigung der Ortspolizeibe-
cde, wenn sie in einem anderen Ortspolizeibezirk liegt , an die
nehmignng des für die bisherige Arbeitsstelle zuständigen

veriä ^ rnts ( in Stadtkreisen des Ersten Bürgermeisters ) gebunden.
^tp  fi 'tr hprr 9Tiifpnthnft utth hipDie für den Aufenthalt und die polizeiliche Meldung von

^ständischen Arbeitern bestehenden allgemeinen Vorschriften
2fteß,| iben hierdurch unberührt.

Abteil . 8 3-
•lin VI Für die von dem Verbot des § 1 betroffenen in der Land-
neldun ^ ch° fl und ihren Nebenbetrieben beschäftigten russischen Ar-
clxeocn tcr  gelten ferner folgende besondere Vorschriften:

Sie werden beim Ablauf ihrer derzeitigen Arbeitsverträge
lul  i l« für die Wintermonate und das Wirtschaftsjahr 1916 gel-
ausaesi ^ Arbeitsverträge abzuschließen haben und sind verpflichtet,
Zotsdai ^ tens bis zum 31 . Januar 1916 die Ausstellung der Arbeiter-

litimationskarte für 1916 bei der Ortspolizeibehörde zu bean-
gen.

reußisl Arbeitgeber haben sich zu vergewissern , daß letztgedach-
auch Verpflichtung pünktlich nachgekommen wird , und haben die

igfabri ^ gen Arbeiter bis spätestens zum 5. Februar dem zuständi-
>Landrat zu melden , hierbei auch mitzuteilen , ob der Abschluß
>es neuen Arbeitsvertrages erfolgt ist oder nicht.

, . Denjenigen russischen Arbeitern , welche beim Ablauf ihres
tm0l l »jährigen Arbeitsvertrages einen neuen Vertrag noch nicht

geschlossen haben , ist für die Zeit vom Ablauf des Vertrages
zum Abschluß eines neuen von dem bisherigen Arbeitgeber

etoffel« lterkunft und Verpflegung gegen eine vom Arbeitnehmer ein-
iehende , erforderlichenfalls von seiner Kaution in Abzug zu
Agende Entschädigung von 0,70 Mk . pro Kopf und Tag zuetzes

aßnah »ähren.
folg- 8 4.

Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen im § 1 wer¬

den mit Gefängnis bis zu einem Jahr bestraft . Der Versuch ist
strafbar.

Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen im 8 2 wer¬
den , sofern sie zum Zwecke des Kontraktbruches erfolgt sind,
ebenfalls mit Gefängnis bis zu einem Jahre , andernfalls mit
Geldstrafen von 10 bis 60 Mark , im Unvermögensfalle mit ent¬
sprechender Hast bestraft.

Liegt im Falle des § 2 die Absicht des Kontraktbruches
nicht vor und beträgt die verbotswidrige Dauer der Entfernung
aus dem Gemeinde - bezw . Gutsbezirk , vom Mittag des Tages
der Entfernung an gerechnet nicht länger als 24 Stunden , so
tritt im ersten und zweiten Falle des Zuwiderhandelns Geldstrafe
von 3 bis 9 Mark , im Unvermögensfalle entsprechende Haftstrase
ein.

Arbeitgeber , die den Bestimmungen im 8 3 zuwiderhandeln,
werden mit Geldstrafe bis zu 300 Mark bestraft.

8 5.
Dieser Befehl tritt mit dem Tage seiner Veröffentlichung in

Kraft . Der Befehl vom 5. Oktober 1914 wird gleichzeitig auf¬
gehoben.

Frankfurt a . M ., den 1. November 1915.
Stellv . Generalkommando . XV11I . Armeekorps.

Der Kommandierende Genera ! :
_ Freiherr von Gail,  General der  Infanterie.

Verordnung.
betr . Ausdrusch der Brotgetreides aus dem Eintejahr 1915.

Aui Grund der 88 3 und 4 der BunteSratSoerordrmng vom
28 . Juni 1915 (Reichs -Gesetzbl. S . 363 ff ) wird für den Umfang
deS Kreises Westerburg folgendes angeorduet:

Der Ausdrusch deS BiotgetreideS muß bis zum 30 . November
d . IS . erfolgt sein. Aufnahmen können nur in dringeoden Fällen
und auf Grund eines eingehend begründeten schriftliche « Antrages
von dem KretsauSschuß bewilligt werden.

8 2.
Brotgerreide . das bis zu dem in § 1 genannten Zeitpunkte,

abgesehen von besonders erteilten AuSnahmegenehmigungen , noch
nicht auSgedroschen ist, wird seiten» der Gemeinde auf Koste « des
Besitzers durch einen Dritten auSgedroschen weiden.

8 3.
Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Vorschrift werden ge¬

mäß 8 57 genannter Bundesratsverordnung mit Gefängnis bis zu
6 Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 1500 Mk . bestraft.

8 4.
Diese Verordnung tritt sofort in Kraft.
Wrsterbnrg » den 30 . Oktober 1915.

Der Vorsitzende des Kreisarrsfckmsses
des Kreises Westerburg . Abicht.

Der Welt -Krieg.
WB . Großes Hauptquartier , 30 . Oktober . Amtl.

Westlicher Kriegsschauplatz . Keine wesentlichen Ereignisse.
Oeftlichcr Kriegsschauplatz.

Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls v . Hiudenburg.
Südöstlich von Mitau wiesen unsere bei Plakanen auf das

Nordufer des Misse vorgeschobenen Kräfte 2 starke nächtliche
Angriffe ab und zogen sich vor einem weiteren Angriff in die
Hauptstellung aui dem Südufer zurück.

Heeresgruppe des Gcneralfelvur arschall-
Prinz Leopold von Bayern.

Nichts Neues.
Heeresgruppe des Generals v . Linstngen.

Westlich von Czartroysk wurden die russischen Stellungen
bei Komarow und der Ort selbst genommen . Ein nächtlicher
russischer Gegenangriff blieb erfolglos . Kamienucha , Huta , Lis-
owska und Bielgow wurden gestürmt , 18 Offiziere . 939 Mann
sind gefangen genommen , 2 Maschinengewehre erbeutet.

Ein russisches Kampfflugzeug wurde bei Kukli herunter¬
geschossen.

Balkan -Kriegsschauplatz.
Die Armeen der Generale v Koeveß und v . Gallwitz haben

feindliche Stellungen gestürmt , über 1000 Serbe « sind ge¬
fangen genommen , 2 Geschütze, 1 Maschinengewehr erbeutet und
sind in Vorbewegung geblieben.

Die Armee des Generals Bojadjeff setzt die Verfolgung fort.
WB.  Großes Hauptquartier , 31. Oktober. Amtlich.

Westlicher Kriegsschauplatz . Bayerische Truppen setzten sich
nordöstlich von Neuville in Besitz der französischen Stellung in
einer Ausdehnung von 1100 Metern , machten etwa 300 Ge¬
fangene und erbeuteten 4 Maschinengewehre, 3 Minenwerfer.
Ein feindlicher Gegenangriff wurde abenvs abgeschlagen.

In der Champagne ist ein weitvorspringendes deutsches
Grabenstück nördlich von Le Mesnil in der Nacht vom 29 . zum
30 . Oktober durch überwältigenden Angriff gegen die dort steh-



enden Kompagnien an die Franzosen verloren gegangen. Bei
Tahure griffen nachmittags unsere Truppen an. Sie stürmten
die Butte de Tahure (Höhe 192) nordwestlich des Ortes) . Der
Kampf dauerte die ganze Nacht hindurch an. 21 fra «köksche
Offiziere (darunter 2 Bataillonskommandeure) 1215 Wan»
wurden gefangen genommen.

Drstlicher Kriegsschauplatz.
Heeresgruppe des Generalfeldmarschallsv. Hindenbnrg.

Durch unser konzentrisches Feuer wurden die Russen ge¬
zwungen, den Ort Plankane.n auf dem Nordufer der Misse wie¬
der zu räumen.

Heeresgruppe - es GeneralfeldmarschallsPorttliilA »in«

Bei der Heeresgruppe o. Hindenburg : 98 Offiziere, 14M2 2^
gefangen, 40 Maschinengewehreerbeutet

Bei der Heeresgruppe Prinz Leopold von Bayern : 32 OM
4134 Mann gefangen, 2 Maschinengewehre erbeutet;

Bei der Heeresgruppe o. Linsingen: 56 Offiziere 8871 Map
fangen, 21 Maschinengewehre erbeutet;

Bei der Armee v. Bothmer : 3 Offiziere, 1525 Mann gefang,
1 Maschinengewehr erbeutet:

Bei der Heeresgruppe v. Mackensen: 55 Offiziere, 11 937 ÜDtn
gefangen, 16 Maschinengewehreund 23 Geschütze*)
beutet;

Zusammen : 244 Offiziere, 40 949 Mann gefangen, 80 Maschine
gewehre und 23 Geschütze erbeutet.

h
m

und an die beteiligten Städte zur Weitergabe an die Gewerbe-
trcibcrtbcn uttb bic SJcoölfcturtg AUt)6ttcil£n. Set SJlcigtfirctt
empfiehlt den Beitritt und roitd einstimmig seitens des Kollegiums
dem Anschluß der Stadt an die Lebensmittelgesellschaft zugestimmt.
4 Im Anschluß an die Stadtv .-Bersammlung fand bte Wahl
eines Kreistagsabgeordneten statt und wurde Herr Bürgermerster
Kappel einstimmig wiedergewählt. ^ ^ ,

Gi « »n Wegweiser für die Kriegsdrschadigteufursorge
iw Rraiernugsbekirk Wiesbaden bat vie Geschäftsstelle des
LandesausschusstS für Kriegkbeschädiatmfürsoroe zu Frankfurt a. M..
Bleichstraße 18, herausgepeben. Wir machen aut dctS Sckriftchen
aufmerksam, das den Ausschüssen de? Tätigkeitsgebiets der Fürsorge
einige Winke geben, ihren die Arbeiten erleichtern und den KriegS-
beschädigteu selbst eine Ueberstcht über die Ansprüche auS dem Mavn-
schaftsversorgungSgesetz bieten soll. Auf Einzelheiten geht daS
Heftchen nicht ein; bedarf der Kriegsbeschädigte einer besonderen
Beratung. so wendet er sich am besten an seinen zuständigen Aus¬
schuß. im ZweifclSfall an die Geschäftsstelle des Landesousschusscs

Gefr. Oskar Fasterding Westerburg
„ Karl Hannapp"! Hundsangen
„ Math . Schirmer E sw
„ Peter Hnbn Westerburg

Unterof. Peter Job . Schilling Oberrod
Pizefeldw. A!o:S Hering Hellenhaha
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Auszug aus de« Berlustliste«.
Musk. Adam E'chmann GörgeShausen f r

„ Adolf Köhler Wallmerod
„ Adolf Abel Hüblingen
„ August KleeS GerShasen
„ August Schmidt Winnen
„ Bernhard Haas Waigandshein
„ Otto Kreckel Stahlhofen
, Otto Schäfer Hüblingen
„ Peter Herzmann Ruppach
„ Peter Friedrich Goldhauscn
„ Peter Ferdinand NenterShausea
„ Joh . Münz Ruppach
„ Joh . Dillmann Eisen
„ Jvh . Weber Grobholbach
„ Job . Beltgen ArnShöicn
, Jakob Hering Pottum
„ Joses Göbel Girkenroth
, Heinich Hölper Pottum
„ FriedrichgHsfmaun Berod
„ Kart JanS Winnen

' „ Phil . Theo. Baumaun Brandscheid

der zur Beschaffung von Liebesgaben für gefangene Deutsche n
Rußland eingeaangenen Beträge.

ü Einsender Betrag
jO
iS Ji A
55 Obeirrbach . . . . . 32 -
56 Molsberg. 51 —

83 —
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Im ganze» 2972
Westerburg , den 2. November 1915.
"_ Krelsavsschntzdüro . W. Becker

" Bekanntmachung 8
Im Dezember diese« Jahre« kommen die zweijährigen Zinsktstreckt,

der Schlier-Stifiung zur Verteilung an ehemalige Schüler der hi Di
sigen Taubstummen-Anstalt. nnd zwar, nach veu Bestimmungend>hmer
Testaments, an solche unbescholtene und fleißige, aber unbemittell>er der
Taubstumme, welche entweder

1. sich ein eigenes Geschäft gründen, ober
2- sich Werkzeuge, Nähmaschinen oder Material auschaffen, ßbt

hr 19:
Sei

Ar
3. zu ihrer gewerblichen Weiterbildung an einem Lehrkusu« tei stzustel

>er fürnehmen möchten- , ,
Ein Teil dieser Zinsen kann auch zu Unterstützungen an allng auf

kranke Taubstummen verwandt werd-n, welche nicht mehr vollstä»ereits
big erwerbsfähig stad.

Gesuche mit beglaubigten Angaben sind an den Unterzeichnete
>gegeb,

8
Vorstand in Camberg biS zum 15. November d. Js . einzuseodu nzeige

Vamlrevg , (Nassau) den 15. Oktober 1915.
Der Korstaud

des Morins zur Unterstützuns van Taubstnmmr«
tm Krtz. Arz.  Wiesbaden.

angriff nach Itahkampf abgeschlagen.
Heeresgruppe des Generals von Linstngen.

Die Lage ist im allgemeinen unverändert. Ein feindlicher
Gegenstoß nördlich von Komanowo hatte keinen Erfolg. Deutsche
Truppen der Armee des Generals Grafen v. Bothmer wurden
bei Siemikorvic (an der Strypa , nördlich von Burkanorv) ange¬
griffen und stehen dort noch im Kampf.

Balkan -Kriegsschanplatz.
In Fortsetzung des Angriffs wurden die Höhen südlich von

Grn . Milanovac in Besitz gekommen. In Richtung auf Kragu-
jevac ist der Feind über den Petrovackar- und Lepeniea-Abschnitt
zurückgeworferr; Kragujevac ist in deutscher Hand. Oestlich der
Morawa ist gegen zähen Widerstand der Serben der Tricunovo-
Berg genommen. Es wurden einige hundert Gefangene
gemacht.

Die Armee des Generals Bojadeff war am! 30. Oktober
unter Nachhutkämpfen dem Feinde bis in die allgemeine Linie
Höhe von Planinica (westlich von Zajecar)-Slatin (nordwestlich
von Knjacevac), östlich von Sprljig , westlich von Bela Palanka,
östlich von Vlasontince gefolgt.

Die Zahl der im Oktober von deutschen Truppen im Osten
eingebrachten Gefangenen und die von ihnen gemachte Beute
beträgt:

av8rg.il uvcl stets nur die über 20 Jahre b<
stehende deutsche Marke Sturmvog*
Fahrriider und Nähmaschinen in ^
reichen Modellen und von höchster Leistung
fähigkeit. Kein Wiederverkäufer sollte
versäumen, unsere allbekannten und eing

führten Maschinen zu vertreiben . Zubehörteile, Tasebenlanii* «^
Batterien, Ersatzteile in grosser Answahl. Kataloge postfrei.

Deutsche Handelsgesellschaft Sturmvogel JJgJ]
Gehr. Grüttner , ßerün -Halensee 125.
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Schepeler’
Kaffee , Tee und Itah#
sind unübertroffen an Feint®

und Ausgiebigkeit.
Alleinverkauf für Westerl^

bei Hans Bauer,
Kolonialwarenhandlune

a)

b)

c)

d)
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